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TOP 19:

Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 28. März 2014 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik 
China zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung 
der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen

Drucksache: 396/15

Doppelbesteuerungen stellen bei internationaler wirtschaftlicher Betätigung ein 
erhebliches Hindernis für Handel und Investitionen dar. Durch 
Doppelbesteuerungsabkommen sollen derartige steuerliche Hindernisse zur 
Förderung und Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen abgebaut werden. 
Das Doppelbesteuerungsabkommen vom 28. März 2014 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China soll das Abkommen vom 
10. Juni 1985 ersetzen. Es lehnt sich an das OECD-Musterabkommen an.

Der federführende Finanzausschuss und der Ausschuss für Innere 
Angelegenheiten empfehlen dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf keine 
Einwendungen zu erheben.
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